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Haushaltssatzung der Gemeinde Holthusen
für das Haushaltsjahr 2020

tu5r^dlel§"4.5J^m-lffdeLK°mmuna!verfassun9 <KV M-v)wird nach Besd"uss ^ Gemeindevertretung vom 19.03.2020 und

^s^a"nt9abe der rechtsaufs":huichen E"ts*eidungen zu den genehmigungspflichegen'Fes'tseizungenfo'^'n'de Ha^Zng

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsj'ahr 2020 wird

l. imErgebnishaushaltauf
einen Gesamtbetrag der Erträge von
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von
ein Jahreseigebnis nach Veränderung der Rücklagen von

ZimFinanzhaushaltauf

a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen1 von
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Bn- und Auszahlungen von

b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von
einen Gesamtbetrag derAuszahlungen aus der Investit'onstätigkeit von
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Invest'fonstätigkeit von

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Invesftionen und Investib'onsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

1. 803. 300 EUR
2. 098. 200 EUR

-57.300 EUR

1. 617. 300 EUR
1. 987. 700 EUR
-370. 400 EUR

1. 289. 300 EUR
1. 706. 200 EUR
-416.900 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 1.300. 000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 161. 700 EUR

einscNießtch AuszaNungen fflr die planmaBige Tilgung von Krediten für hrestNonen und InvestittonsfOidsiungsmaßnahmen
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§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:
t. Grundsteuer

a) für die land- und foretwirtschafllichen Flächen
(GrundsteuerA)auf

b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf

2. Gewerbesteuer auf

307 v. H.

396 v. H.

348 v. H.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 8,4 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§7 Weitere Vorschriften

Ertieblich im Smne des § 48 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 KV M-V ist ein Betrag von mehr als 200. 000,00 EUR.
^^a^CTJSeb"^s^^^
ieu9S^1^9^^mlnT. ^W h^^^^^^§ 14 Absatz 1 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppfk Mecklenburg-°Vorpommem'im"Teirf in^ushart"

^^SS^X^JSS^^ deckun^nach s ^
*s^sss^si äe^"9fflmiunstenwnAUCThlungenausln^^^^^^

sl^^LP^!lm^enu^^ wdun^n^^ Vorlnanspruchnahme ist zu prüfen, ob innerhalb

s^a:ss^s^^stfflkom^^s^^td^beri^^N ^
Liw^9eSde". eMehremzaM^^^^^^^ zu zweckgebundenen Mehrauszahlungen aus

^SesrB. tigke" desse">e" Teilfinanzhaushates "ach §"14 Absatz'5Gememdehau1hatoe7ordnunu g^uopTik'M^^^^^^^^

j7ew% SSe^n"8 spenden untl versicherun9serstattunSen sind zweckgebunden für Aufwendungen und Auszahlungen im
ifr^nEdnoTheidung "ber clie gü''s"9ste Kreditaufnahme °der Umschuldung friflt der Fachdienstleiter II oder sein Stellvertreter des Amtes

?nDle.v'fe'Sre!'ze-"ach§4. Abs' 12sab2. GemHVO-D°PPik fiir die Darstellung der Investitionen wird auf 200.000 i
10. Die Wertgrenze nach §48 Abs. 3 Nr. 2 KV M-V wird auf 1, 5 VzÄ festsetzt' "' "'"""'"'""' """ -"' ""."""'-"'' "»lycsc^L
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Nachrichtliche Angaben:

1. Zum Ergebnishaushalt
Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich

2. Zum Finanzhaushalt

DerSaldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsiahres
beträgt voraussichtlich

3. Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich

625. 505 EUR

32. 011 EUR

3. 158.973 EUR

Holthusen, den 07. 05. 2020
Ort, Datum

^
fcV^

Facklam
Bürgermeisterin

Die Genehmigung der Rechteaufsichtsbehörde des Landkreises Ludwigslust-Parchim erfolgte am: 27. 04. 2020
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Hinweis:

°^ w^^sh^y'. dasH!wshaltslah'. 2020md hiem1it <"fe""i°h bekannt gemacht.
^sb ung ist gemäß-§"Abs- 2 Kvw ̂ ^^^^^"^^^ 23.03.2020 zur Genehmigung

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme

Vom 12. 05. 2020 bis 02. 06. 2020

im Gebäude derAmtsverwaltung Sfralendorf, Dortstaße 30 in 19073 Stralendorf, Zimmer 019 öffentlich zu den Öflhungszeiten aus.

a)
b)
0

eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt,
diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß bekanntgemacht worden,
^°.mL°deJwahJCTTn9el ist 9e9en"ber'der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die'den'Mangel ̂ U.

Facklam
Bürgermeisterin


